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G E M E I N D E   G A U T I N G 

Bekanntmachung 

 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom [Datum Beschluss] 
 
erlässt die Gemeinde Gauting aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-B), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) folgende 
Satzung: 

 
 

Satzung der Gemeinde Gauting zur Herstellung von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und der Herstellung und 
Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder 
(Stellplatzsatzung) 
ausgefertigt am (Datum der Ausfertigung) 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Satzung entsprechend der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde am [Datum der 
Veröffentlichung] amtlich bekannt gemacht wird. Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
Zusätzlich wird die Satzung am [Datum] in der Verwaltung zur Einsichtnahme niedergelegt.  
Eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde erfolgt nach Inkrafttreten der 
Satzung. 
   

 
Gemeinde Gauting, [Datum] 
 
 
         
Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 

 
 
Ausgehängt am: [Datum] 
 
Abgenommen am:  
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Satzung der Gemeinde Gauting zur Herstellung von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und der Herstellung und 
Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder 
(Stellplatzsatzung) 
vom [Datum der Satzung] 

 
 
 
 
 
Die Gemeinde Gauting erlässt aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 
408) folgende Satzung über die Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und der 
Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder: 
 
 
Inhaltsübersicht  

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Pflicht zur Herstellung und Bereithaltung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und 

Abstellplätze für Fahrräder 

§ 3 Anzahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder 

§ 4 Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

§ 5 Größe und Beschaffenheit der Abstellplätze für Fahrräder 

§ 6 Abweichungen 

§ 7 Übergangsregelung 

§ 8  Bußgeld 

§ 9 Inkrafttreten 

  

Satzung / Verordnung 
Lt. Gemeinderatsbeschluss [Datum] 

 
 

G E M E I N D E   G A U T I N G 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Satzung gilt für die Ermittlung und den Nachweis von Stellplätzen für 

Kraftfahrzeuge nach Art. 47 Bayerische Bauordnung (BayBO) und 
Abstellplätzen für Fahrräder im gesamten Gemeindegebiet, soweit nicht durch 
verbindliche Bebauungspläne oder sonstige örtliche Bauvorschriften 
abweichende oder weitergehende Stellplatzfestsetzungen gelten. 

 

(2) Diese Satzung gilt nicht für Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für 
Fahrräder im öffentlichen Straßenraum. 

 
 
§ 2 Pflicht zur Herstellung und Bereithaltung von Stellplätzen für 

Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder 
 
(1) Die Verpflichtung zur Herstellung und Bereitstellung von Stellplätzen für 

Kraftfahrzeuge und Abstellplätzen für Fahrräder besteht entsprechend Art. 47 
Abs. 1 BayBO,  

 

 wenn eine Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu 
erwarten ist, oder 

 wenn durch die Änderung oder Nutzungsänderung einer Anlage ein 
zusätzlicher Bedarf zu erwarten ist. Das gilt nicht, wenn sonst die Schaffung 
oder Erneuerung von Wohnraum erheblich erschwert oder verhindert würde. 

 

(2) Die Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder sind in 
ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen 
und bereitzuhalten (§§ 3 bis 5). Sie müssen dauerhaft zur Verfügung stehen. 

 
 

§ 3 Anzahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder 
 
(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die Anzahl der 

Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatz- bzw. Abstellplatzbedarf) ist anhand der 
Richtzahlenliste, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist, entsprechend 
der jeweiligen Nutzung zu ermitteln und durch kaufmännisches Auf- und 
Abrunden auf eine ganze Zahl festzusetzen. Bei Bauvorhaben mit 
unterschiedlicher Nutzung sind die jeweiligen ganzen Stellplatz- bzw. 
Abstellplatzzahlen zu addieren; bei Wechselbelegungen ist die Nutzung mit der 
größeren Richtzahlangabe maßgeblich. 

 
(2) 2Ist eine Nutzung nicht in der Anlage (Richtzahlenliste) aufgeführt, ist die Anzahl 

der notwendigen Stellplätze bzw. Abstellplätze für Fahrräder in Anlehnung an 
eine oder mehrere vergleichbare Nutzungen zu ermitteln. 
 
Notfalls ist der Stellplatzbedarf nach der Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen- und 
Stellplatzverordnung - GaStellV) in der jeweils geltenden Fassung zu ermitteln. 
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(3) Ergibt sich bei der Ermittlung der Zahl der erforderlichen Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder ein Missverhältnis zu dem Zu- 
und Abfahrtsverkehr, der auf Grund besonderer, objektiv belegbarer Umstände 
für die jeweils beantragte Nutzung zu erwarten ist, ist die Zahl der erforderlichen 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder dem zu 
erwartenden Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend zu erhöhen oder zu 
verringern. Für Wohnnutzungen im geförderten Wohnungsbau ist dabei in der 
Regel von einem reduzierten Stellplatzbedarf auszugehen 

 
(4) Für Anlagen mit regelmäßigem An- und Auslieferungsverkehr ist auch eine 

ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Lastkraftwagen nachzuweisen. Auf 
ausgewiesenen Ladezonen für den Anlieferverkehr dürfen keine Stellplätze 
nachgewiesen werden. 

 
(5) Für Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr durch Autobusse zu erwarten ist, 

ist auch eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Busse nachzuweisen. 
 
 
§ 4 Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
 
(1) Stellplätze müssen mindestens 2,80 m breit und mind. 5,50 m lang sein; die 

Ausmaße der erforderlichen Fahrgassen richten sich nach der GaStellV in der 
jeweils geltenden Fassung. Sofern nach Art. 48 BayBO in der jeweils geltenden 
Fassung barrierefreie Stellplätze erforderlich sind, müssen diese nach den 
jeweils technisch gültigen Bestimmungen angelegt werden. Stellplätze müssen 
unabhängig voneinander benutzbar sein. 

 

(2) Für Stellplätze, die für die Benutzung von Lastkraftwagen oder Omnibussen 
vorgesehen sind, müssen die Ausmaße entsprechend der Fahrzeuggröße 
dimensioniert werden. 

 

(3) Besucherstellplätze sind oberirdisch zu errichten und, wenn möglich, 
ausreichend zu beleuchten. 

 

(4)  Oberirdische Stellplätze und ihre Zufahrten sind möglichst naturnah und mit 
einer sickerfähigen Oberfläche, z.B. Pflasterrasen oder Ähnlichem 
auszugestalten. Die hierfür vorgesehene eigene Entwässerung darf nicht über 
öffentliche Verkehrsflächen erfolgen. 

 

(5) Sind mehr als fünf Stellplätze herzustellen, so ist jeder 5. Stellplatz mit einer 
Elektroladestation auszustatten. 

 
 
§ 5 Größe und Beschaffenheit der Abstellplätze für Fahrräder 
 
(1) Die Abstellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig 

oder über Rampen bzw. über Treppen mit Schieberampen gut zugänglich und 
verkehrssicher erreichbar sein; sie sollen in unmittelbarer Nähe des 
Eingangsbereichs des Vorhabens angeordnet werden. 
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(2) Ein Abstellplatz muss bei ebenerdiger Ausführung mindestens 1,90 m lang und 
0,70 m breit sein. Bei höhenversetzter Anordnung der Abstellplätze genügt eine 
Breite von 0,50 m sofern hierfür entsprechende Fahrradständer verwendet 
werden. Jeder Abstellplatz muss von einer ausreichenden Bewegungsfläche mit 
einer Tiefe von 1,80 m direkt zugänglich sein, auch wenn die benachbarten 
Fahrradabstellplätze belegt sind. 

 

(3) Abstellplätze, die frei zugänglich sind, sind mit Fahrradständern auszurüsten, 
die nach den jeweils technisch gültigen Bestimmungen ein einfaches und 
diebstahlsicheres Anschließen des Fahrradrahmens ermöglichen. Dies gilt nicht 
für Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhäuser. 

 

(4) Für Wohngebäude mit mehr als 4 Wohneinheiten sind umschlossene, 
absperrbare Räume zum Einstellen der Fahrräder in ausreichender Größe 
herzustellen und bereitzuhalten. Ein umschlossener Raum versteht sich 
inklusive Überdachung(Wetterschutz)  und Beleuchtung. 

 
(5) Soweit Besucherabstellplätze gefordert sind, sind diese oberirdisch anzulegen. 

Der Boden im Freien angeordneter und nicht überdachter Abstellanlagen ist so 
auszubilden, dass keine Versiegelung eintritt. Eine entsprechende 
Kennzeichnung und Beleuchtung ist vorzusehen. 

 
(6) Soweit die Fahrradabstellplätze in Kellern oder Tiefgaragen nachgewiesen 

werden, muss entweder eine ausreichend dimensionierte befahrbare Rampe 
oder eine Treppe mit seitlicher Schieberampe von mindestens 1,25 m Breite 
und einer Neigung von maximal 50 % vorhanden sein. Am unteren Ende der 
Rampe ist ein ausreichend dimensionierter ca. 2,50 m langer, waagrechter 
Vorplatz anzuordnen. 

 
(7) Sind mehr als fünf Fahrradabstellplätze herzustellen, so ist jeder 5. Abstellplatz 

mit einer Elektroladestation auszustatten. 

 
 
§ 6 Abweichungen 
 
Bei verfahrensfreien Bauvorhaben kann auf schriftlich begründeten Antrag hin die 
Gemeinde, im Übrigen die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde 
von den Vorschriften dieser Satzung Abweichungen nach Art. 63 BayBO zulassen. 

 
 
§ 7 Übergangsregelung 
 
Die Satzung ist nicht auf Verfahren anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Satzung eingeleitet worden sind.  
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§ 8 Bußgeld 
 
(1) Nach Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
 

1. entgegen § 2 i.V.m. § 3 dieser Satzung die notwendigen Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge die Abstellplätze für Fahrräder nicht oder nicht in 
ausreichender Zahl herstellt und bereit hält, 
 

2. entgegen § 4 der Satzung die Stellplätze für Kraftfahrzeuge nicht  mit der 
erforderlichen Beschaffenheit herstellt, 

 
oder 
 

3. entgegen § 5 der Satzung die Abstellplätze für Fahrräder nicht mit der 
erforderlichen Beschaffenheit herstellt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000,00 EURO 

belegt werden. 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt: 
Gauting, den [Datum der Ausfertigung] 
 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger  
Erste Bürgermeisterin 


